
 
 
  

 

                  BERECHTIGUNGS-NACHWEIS ( LEGITIMATIONS-NACHWEIS ) 
     für Zylinder- und Fahrzeugschlüssel  
               

   VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN  
• Vor- u. Zuname des Erwerbers 

• Personalausweis-/ Reisepass-Nr. 

• Ausstellende Behörde   
   (bei ausländischen Ausweisen bitte auch das Land angeben) 
• Der Ausweis ist gültig bis 
  (bitte genaues Datum angeben)                 Tag      Monat      Jahr 

 

  Bei Vorlage von fremdsprachigem Ausweis: 

• Visavermerk gültig bis 

• Aufenthalts-/ Arbeitserlaubnis gültig bis 
 

• Wenn Legitimations-Ausweis vorgelegt wird: 

• Legitimations-Ausweis-Nr. 

  Ausstellungsdatum 

  Ausstellende Firma 
 
Fahrzeugschein 
(wenn kein Schlüsselmuster vorgelegt wird) 

• Amtliches Kennzeichen 

• Fahrzeug- Type 

• Fahrzeug Ident-Nr. 

  Stück            Schlossfabrikat              Schlüssel-Beschriftung                                           Herstellerzeichen angebracht  
           
 
 
 
 

• Ich versichere hiermit, zum Kauf des/ der unten näher 
beschriebenen Schlüssels/ Schlüssel berechtigt zu sein. 

 
• Ein Legitimations-Ausweis (Sicherungskarte, Fahrzeugschein, etc.)     
 
      Wurde vorgelegt 
      Wurde nicht vorgelegt 

     Mir ist darüber nichts bekannt 

     Am Schlüssel nicht erkennbar 

Datum:   Unterschrift: 

VOM SCHLÜSSELDIENST AUSZUFÜLLEN 
Firmenstempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die linksseitigen Angaben wurden durch Sichtkontrolle geprüft. 

Datum:   Unterschrift: 

Legen Sie ein 
Wiedererkennungszeichen für Ihre 
Schlüssel fest und übertragen Sie 
es auf den gefertigten Schlüssel 

Beschriftung 
übertragen 

 
 
Wichtige Hinweise 
 
Die Kontrolle über die Herstellung von Ersatz- und Zusatzschlüsseln geschieht im Interesse der Allgemeinheit, 
der auch der Gesetzgeber Rechnung getragen hat.  
§ 243 Abs. 1 Nr.1 und 2 StGB bestimmt, dass ein besonders schwerer Fall des Diebstahls, in dem der Täter  
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft wird, in der Regel dann vorliegt, wenn der  
Täter zur Ausführung der Tat in ein Gebäude, eine Wohnung, einen Dienst- oder Geschäftsraum oder in 
einen anderen umschlossenen Raum mit einem falschen Schlüssel eindringt oder eine Sache stiehlt, die durch 
ein verschlossenes Behältnis besonders gesichert ist. 
 
Der Hersteller von Ersatz- und Zusatzschlüsseln ist daher gehalten, die Berechtigung des Bestellers sorgfältig  
zu prüfen, damit die Sicherheit von Einzelschlössern, Verschlussanlagen und Fahrzeugen gewährleistet bleibt. 
 
Bei Lieferung von Schlüsseln zu HS-GHS-ZZ und Kombinationen HS/ZZ- Schließanlagen ist zu beachten, 
dass zu derartigen Anlagen in der Regel ein Legitimations- Ausweis/ Berechtigungs- Ausweis ausgestellt wird.  
Diese Art Dokumente ( z.B. Sicherungsscheine, Sicherungskarten, Schließanlagenbriefe ect. )begleiten heute  
teilweise auch die Einzelzylinder, was bedeutet, dass ein Schlüsseldienst diese Nachprüfmöglichkeiten der Berechtigung in 

   bestmöglicher Weise wahrnehmen soll. 


